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vom 17.06.2026 zu 5886/J (XXVI11. GP)

= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Dr. Christian Stocker
Bundeskanzler

Herrn

Dr. Walter Rosenkranz
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2026-0.338.635

Wien, am 17. Juni 2026
Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Zadié, LL.M., Kolleginnen und Kollegen haben am
17. April 2026 unter der Nr. 5886/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend

,Arbeitsgruppe zur Objektivierung der Postenvergabe® an mich gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 8 und 12:

1. Hatsich die Arbeitsgruppe zur Objektivierung von Postenbesetzungen bereits konsti-
tuiert?
a. Wenn nein: Warum nicht?

2. Wann und wie oft hat die in Frage 1 genannte Arbeitsgruppe bereits getagt?
Wer nimmt an der Arbeitsgruppe teil?

4. Sind unabhdngige Expert:innen in die Reformvorhaben zur Objektivierung der Pos-
tenvergabe eingebunden?
a. Wenn ja: Welche Expert:innen?
b. Wenn nein: Warum nicht?

5. Wurde die Arbeit der Arbeitsgruppe bereits beendet?

a. Wenn nein: Bis wann und an welchen Terminen soll die Arbeitsgruppe tagen?
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6. Liegen bereits Empfehlungen der Arbeitsgruppe vor?
a. Wenn ja: Was ist der Inhalt der Empfehlungen?
b. Wenn nein: Bis wann sollen Empfehlungen vorliegen?
7. Werden die Empfehlungen der Arbeitsgruppe verdffentlicht?
a. Wenn ja: Wann?
b. Wenn nein: Warum nicht?
8. Haben die im Dezember medial angekiindigten politischen Abstimmungen bereits
stattgefunden?
a. Wenn ja: Mit welchem Ergebnis?
12. Wann werden Sie einen Gesetzesentwurf fiir eine Objektivierung der Postenbeset-

zungen in Begutachtung schicken?

Grundlage der zitierten Berichterstattung ist der Beschluss der Bundesregierung MRV

34a/1, der zur ,,Objektivierung im Bundesdienst” dahingehende Festlegungen trifft.

Darin ist vorgesehen, dass bis Juni 2026 die Generalsekretdrinnen und Generalsekretare,
sowie der Prasidialsektionsleitungen inklusive der Leitung der Sektion 6ffentlicher Dienst
eine Bestandsaufnahme der aktuell zur Anwendung kommenden Besetzungsverfahren er-

stellen.

In der Sitzung der Konferenz der Generalsekretarinnen und Generalsekretare bzw. Leiterin-
nen und Leiter der Prasidialsektionen am 20. April 2026 wurde das Thema im Rahmen der
Tagesordnung behandelt und eine dahingehende schriftliche Bestandsaufname angekiin-
digt und durchgefiihrt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzung sind die General-
sekretdrinnen und Generalsekretdre bzw. die Leiterinnen und Leiter der Prasidien (bzw. ver-
gleichbarer Organisationseinheiten) bzw. allfallig mit der Vertretung betraute Bundesbe-
dienstete der Bundesministerien und Obersten Organen sowie der Leiter der Sektion ,,0f-

fentlicher Dienst und Verwaltungsreform” im Bundeskanzleramt.

Aktuell erfolgt eine Aufarbeitung und Zusammenstellung der eingegangenen Rickmeldun-
gen. Die durchgefiihrte Bestandserhebung sowie die Aufbereitung der Riickmeldungen er-
folgt durch die zustindigen Stellen der Bundesverwaltung sowie der Sektion ,Offentlicher
Dienst und Verwaltungsinnovation” im Bundeskanzleramt. Auf deren Basis werden die wei-

teren Schritte zur Bearbeitung vorbereitet.
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Zu den Fragen 9 bis 11:
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9. Sollen ,,unabhdngige Elemente in den Kommissionen” im Auswahlverfahren, bspw.

durch verstdrkte Einbindung ressortfremder Mitglieder, gestéirkt werden?

10. Sollen die Begriindungspflichten fiir die Kommissionen ausgebaut werden?

11. Sollen strengere Regeln fiir die Nachbesetzung vakanter Stellen bzw. fiir interimisti-

sche Besetzungen geschaffen werden?

Die Behandlung dieser Fragestellungen wird im Rahmen der Bearbeitung der Ergebnisse der

Bestandserhebung erfolgen. Den Ergebnissen kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht vorge-

griffen werden.

Dr. Christian Stocker

serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
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Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
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Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://lwww.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung

e Unterzeichner
(A Te :
o %o Datum/Zeit

Q % 3

™ o
P z 3 =

Prifinformation
BUNDESKANZLERAMT
AMTSSIGNATUR Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 06- 17T08: 43: 47+02: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2026-06-17T08:38:55+0200
	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-06-17T08:43:47+0200
	Parlamentsdirektion




